
 

 

Benützungsreglement Theorieraum Feuerwehrlokal 

vom 01.01.2026 

 

 

Der Gemeinderat Beinwil am See, 

gestützt auf § 37 Abs. 1 des Gesetzes über die Einwohnergemeinden (Gemeindegesetz) vom 

19. Dezember 19781, 

beschliesst: 

§ 1 Allgemeines 

Der Theorieraum Feuerwehrlokal im 1. Stock der Liegenschaft Werkhof steht den ortsansässigen 

Behörden, Vereinen und Organisationen sowie Privatpersonen für Sitzungen und Anlässe zur Ver-

fügung. Belegungen der Gemeinde und der Feuerwehr haben Priorität. 

§ 2 Bewirtschaftung 

1 Die Aufsicht über den Theorieraum Feuerwehrlokal obliegt dem Gemeinderat. 

2 Die Bewirtschaftung und die Erteilung der Benützungsbewilligungen erfolgen durch die Abtei-

lung Finanzen. Sie kann weitergehende Anordnungen erlassen. 

3 Minderjährigen Personen werden keine Benützungsbewilligungen erteilt. 

§ 3 Benützungsgebühren 

1 Die Benützungsgebühren betragen: 

Benützungszeit Einheimische CHF Auswärtige CHF 

08.00 – 12.00 Uhr (1/2 Tag) 60.00 90.00 

13.00 – 17.00 Uhr (1/2 Tag) 60.00 90.00 

18.00 – 24.00 Uhr (Abend) 60.00 90.00 

08.00 – 24.00 Uhr (ganzer Tag) 100.00 140.00 

 

1  SAR 171.100 
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2 In dieser Gebühr sind enthalten: 

- Benützung des Theorieraums Feuerwehrlokal und der WC-Anlagen inkl. Strom und Wasser 

- Benützung der Infrastruktur (WLAN, Beamer, Leinwand, Flipchart, Whiteboard, Soundbar, 

Geschirr, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Kühlschrank) 

- Aufwand der Abteilung Hausdienste für Übergabe/Rücknahme des Schlüssels und Reini-

gung nach der Benützung 

3 Folgende Kosten sind vom Benützer zusätzlich zu bezahlen: 

- Zusätzlicher Aufwand der Gemeinde bei Spezialwünschen 

- Behebung von Schäden und ausserordentlicher Reinigungsaufwand 

- Ersatz für fehlendes oder defektes Geschirr und Einrichtungsgegenständen gemäss Abrech-

nung Abteilung Hausdienste 

4 Die Reservation ist verbindlich bei der Buchung. Die Benützungsgebühr ist im Voraus innert 10 

Tagen nach der Reservation zu bezahlen. Bei Stornierungen ist die gesamte Benützungsgebühr zu 

bezahlen.  

5. Die Benützung des Lokals durch die Feuerwehr ist kostenlos. 

§ 4 Benützungsvorschriften 

1 Alle Benützer sind verpflichtet, zum Theorieraum Feuerwehrlokal und den Einrichtungen Sorge 

zu tragen. 

2 Der Schlüssel für den Theorieraum Feuerwehrlokal wird dem Benutzer am Tag der Vermietung 

durch die Abteilung Hausdienste übergeben, Rückgabe bis spätestens am Morgen danach. Min-

destens 3 Tage vor der Belegung ist mit der Abteilung Hausdienste Kontakt aufzunehmen. 

3 Die Übergabe des Theorieraums Feuerwehrlokal hat nach Absprache mit der Abteilung Haus-

dienste zu erfolgen. Bei Verlust des Schlüssels haftet der Benützer für den vollen Schaden (Ersatz 

und Anpassung der Schliessanlage). 

4 Es wird selbst bestuhlt und das Lokal wie angetroffen hinterlassen. 

5 Die Boxen der Soundbar sind nach Gebrauch an der Soundbar aufzuladen. 

6 Die Grobreinigung (z. B. von Geschirr und Tischen) wird durch den Mieter ausgeführt. Die Fein-

reinigung (z. B. Boden, WC-Anlagen) erfolgt durch die Abteilung Hausdienste. 

7 Vergessene oder zurückgelassene Gegenstände werden entsorgt, wenn diese nicht innerhalb 

von 4 Wochen bei der Abteilung Hausdienste abgeholt werden. 

§ 5 Zu- und Wegfahrt, Parkierung 

1 Es sind die gratis Parkplätze vor dem Feuerwehrlokal zu benützen. Die Ein- und Ausfahrt für die 

Feuerwehr muss jederzeit gewährleistet sein. 

§ 6 Sorgfaltspflicht und Haftung 

1. Die Benützer haften für alle Schäden am Haus, am Mobiliar und an der Umgebung. 

2 Die Gemeinde lehnt jede Haftung für Unfälle und Schäden, die im Zusammenhang mit der Be-

nützung stehen, ausdrücklich ab. 
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§ 7 Inkraftsetzung 

Dieses Reglement tritt am 1. Januar 2026 in Kraft. 

 

 

Beinwil am See, 01.12.2025 Gemeinderat Beinwil am See  

  Gemeindeammann: 

  Martin Grütter 

  Gemeindeschreiberin-Stv.: 

  Erika Müller 
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Benützungsreglement Theorieraum Feuerwehrlokal: Anhang (Stand 01.01.2026) 

Allgemeine Angaben zum Theorieraum 

- Grundfläche ca. 7 x 10 m (70 m2), Beleuchtung dimmbar 

- Platzzahl ca. 80 Personen (je nach Art der Bestuhlung) 

- 12 Tische 150 x 75 cm und 80 Stühle 

- WLAN, Beamer, Leinwand, Soundbar mit abnehmbaren Boxen, Flipchart (ohne Stifte), White-

board (ohne Stifte) 

- Geschirr (Gläser, Tassen) für Kaffee für 20 Personen 

- Geschirrspüler und Kühlschrank 

- Kaffeemaschine  

Wichtige Adressen 

Standort Theorieraum 
Feuerwehrlokal 

Feuerwehrlokal/Werkhof 
Industriestrasse 11  
5712 Beinwil am See  

Eingang: 
Auf der rechten Seite des Feuerwehrlo-
kals 
 

Parkplätze: 

Gratisparkplätze vor dem Feuerwehrlo-

kal und vis à vis auf dem Platz Rich-

tung See. Die Ein- und Ausfahrt für 

die Feuerwehr muss jederzeit ge-

währleistet sein. 

 
Auskünfte und 
Reservationen 

Gemeinde Beinwil am See 
Abteilung Finanzen 
Gemeindehausplatz 1 
5712 Beinwil am See 

062 765 60 20 
finanzen@beinwilamsee.ch 
 
Reservation online möglich unter: 
www.beinwilamsee.ch > Theorieraum 
Feuerwehrlokal 

  
Hauswart 
 

Schmid Adrian 
Leiter Hausdienste 
Gemeindehausplatz 1 
5712 Beinwil am See 

062 765 60 24 
adrian.schmid@beinwilamsee.ch 

 


